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Schuldenbremse – eine fiskalpolitische Selbstentmachtung 
Anmerkungen zur Verankerung der Schuldenbremse in der Niedersächsischen Verfassung 
Torsten Windels, Sprecher der Keynes-Gesellschaft – Sektion Hannover 

 

1. Einleitung 

Die deutsche Mentalität hat ein Problem mit Schulden, nicht 
nur Staatsschulden.1 Dies unterscheidet die hiesige Diskussion 
z.B. von der anglo-amerikanischen Diskussion. Schulden wer-
den hier immer als (mittelfristiges) Abhängigkeitsrisiko be-
trachtet. Mit der Einführung des Euro und dem Wiedererstar-
ken der deutschen Volkswirtschaft seit Anfang der 2000er 
Jahre dominiert diese Haltung aber den EUR-Währungsraum. 

Gleichzeitig ist die deutsche Politik offenbar nicht in der Lage 
eine eigene Balance herzustellen, zwischen der Nachfrage der 
Bevölkerung nach öffentlichen Leistungen und der Bereit-
schaft für das entsprechende Angebot Steuern zu zahlen. In 
Skandinavien gelingt dies auf einem hohen Niveau öffentlicher 
Leistungen mit hohen Steuern und in der Schweiz auf niedri-
gem Niveau öffentlicher Daseinsvorsorge. Beide Räume sind 
hingegen auch eher kleine Länder. 

 

Abb. 1: Deutschland: Schuldenstand öffentlicher Haushalte (bis 
1990 Westdeutschland, Quelle: Ameco) 

 

 

Die Skepsis gegenüber einer stetig steigenden Staatsverschul-
dung in Deutschland (Abb. 1) führte 2009 zur Einführung einer 
rigiden Schuldenbremse mit Verfassungsrang. Die Schulden-
bremse wird ab 2020 auch für die Bundesländer wirksam und 
begrenzt die Spielräume der Finanzpolitik. 

 
1 Vgl. MGI (2018), hier rangiert die deutsche Gesamtverschuldung (Staat, pri-
vate Haushalte, nichtfinanzielle Unternehmen, Stand 2. Quartal 2017) mit 
179% des BIP mit Israel auf dem niedrigsten Niveau der entwickelten Länder. 

 

Der Finanzpolitik kommt neben der Finanzierung öffentlicher 
Aufgaben und mikroökonomischen Steuerungen auch eine 
wichtige makroökonomische Stabilisierungsfunktion zu. In die-
ser, klassisch keynesianischen Betrachtung liegt auch die 
grundlegende Differenz der kontroversen Diskussion um die 
Schuldenbremse.2 Die befürwortende Seite geht in der Regel 
von einer starken Selbststeuerung der Märkte aus und spricht 
der (Finanz-) Politik eher destabilisierende Wirkung zu. Finanz-
politik habe daher stark regelbasiert zu funktionieren, um poli-
tischen Einfluss zu verringern. Die ablehnende Seite sieht da-
gegen eher zyklische, auch krisenhafte Marktentwicklungen, 
die immer auch finanzpolitisch stabilisiert werden müssten. 

Für letztere sprechen nicht nur theoretische Überlegungen, 
sondern auch die Erfahrung der Finanzkrise ab 2008. Von da-
her wird die Schuldenbremse hier als grundsätzlicher Fehler 
betrachtet, zumal im Verfassungsrang, der nur schwer zu ver-
ändern sein wird. 

Gleichwohl sind Argumente zu beachten, die mit der Einfüh-
rung und Umsetzung der Schuldenbremse angeführt wurden. 

- Die Schuldenbegrenzung mittels der Goldenen Haushaltsre-
gel (Nettokreditaufnahme ist begrenzt durch öffentliche 
Nettoinvestitionen) funktionierte nicht. Die Nettoinvestitio-
nen waren seit 1995 (!) im Durchschnitt Null. Die Defizite la-
gen dagegen bis 2013 darüber (Abb. 2, gestrichelte Linie 
liegt über der durchgezogenen Linie). 

- Die Schuldenbremse wirkt insbesondere als Steuersenkungs-
bremse und hat dadurch die Einnahmeseite seit zehn Jahren 
stabilisiert. Derzeit steigen die Steuereinnahmen um ca. 5% 
jährlich und bieten damit auch für größere investive Maß-
nahmen hinreichend Masse (Abb. 3). 

- Die Schuldenbremse bietet Spielräume zur konjunkturellen 
und außerordentlichen Steuerung (s.u.). 

 

2. Defizitursachen 

Grundsätzlich haben Haushaltsdefizite drei Ursachen: 

a. Strukturelle Finanzierungsdefizite 

Zum Vergleich: JAP: 373%, FRA: 304%, NLD: 294%, GBR: 281%, SWE: 275%, 
USA: 249%, CHE: 247% 
2 Für die Diskussion 2009 exemplarisch: DGB (2009), IMK und FAZ 
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Strukturelle Finanzierungsdefizite weisen auf eine Unterfinan-
zierung der öffentlichen Haushalte zur Erledigung ihrer Aufga-
ben hin und sollten über eine Erhöhung der regulären Einnah-
men (wesentlich Steuern) behoben werden.3 

 

Abb. 2: Deutschland: öffentliche Nettoanlageinvestitionen und 
Defizit der öffentlichen Haushalte (in % des BIP, Quelle: StBA) 

 

 

Aktuell sei hier auf die unzureichende deutsche Infrastruktur 
(Straßen, Brücken, Schienen, Breitbandnetze, Kitas, Schulen) 
verwiesen. Die Investitionsrückstände im kommunalen Be-
reich sind hinreichend dokumentiert.4 Die Finanzkraft der Län-
der (und auch der Kommunen) ist höchst unterschiedlich. 
Auch nach dem Finanzausgleich zeigen sich in Schuldenstand 
und Investitionsaktivitäten erhebliche Unterschiede, die die 
Strukturunterschiede weiter verfestigen (s.u.). 

Investive, strukturelle Defizite konnten bislang mit der Golde-
nenen Haushaltsregel verfassungskonform über Haushaltsde-
fizite finanziert werden.5 Dies ist mit der neuen Schuldenregel 
nur noch dann möglich, wenn die Kreditrückzahlung (Zins und 
Tilgung) nicht aus dem Staatshaushalt erfolgt. D.h. Infrastruk-
turen, die über Nutzergebühren finanziert werden, sind u.E. in 
Sonderfonds oder öffentlichen Zweckgesellschaften auch wei-
terhin denkbar (Wohnungsbau, Maut-Straßen, …). 

Aktuell bestehen zwei Paradoxien. Erstens, private Anleger 
finden keine Investitionsmöglichkeiten, während die Erhaltung 
und Modernisierung der öffentlichen Infrastruktur stockt (bei 
Null-Zins für Staatskredite). Dies hat negative Wirkung für das 
zukünftige Wachstum. Und zweitens, verfügen die öffentli-
chen Kassen in Deutschland aktuell auf allen Ebenen über 
Überschüsse. Es mangelt an Produktionskapazitäten in 
Deutschland bei Arbeitslosigkeit in Südeuropa. 

b. Einmalige Strukturanpassungsdefizite 

Diese erfordern oftmals den Einsatz nicht unerheblicher öf-
fentlicher Mittel zu ihrer Bewältigung. Hier sei auf die 

 
3 Vgl. die Bezüge auf Art. 106 Abs. 3 GG auf die gesamtstaatliche Verantwor-
tung zur „Deckung der notwendigen Ausgaben von Bund, Ländern und Kom-
munen“. (Grüne, S. 1) 
4 Vgl. KfW. Die KfW beziffert den Investitionsstau im Kommunalbereich auf 
159 Mrd EUR. Tendenz seit Jahren, steigend. Ursache sind neben regional 

jüngsten Finanzierungszusagen des Bundes und der betroffe-
nen Länder zum Ausstieg aus der Braunkohle verwiesen. Aber 
auch die Finanzierung der Deutschen Einheit und der Folgen 
der Finanzkrise sind einmalig. Die Finanzierung dieser einmali-
gen Strukturanpassungen über Schulden ist aufgrund ihrer 
Einmaligkeit durchaus begründbar. Insbesondere bei regional 
unterschiedlichen Betroffenheiten kann dies aufgrund wettbe-
werblicher Verzerrungen nicht über regionale Steuern finan-
ziert werden (hier bedarf es auch Maßnahmen des Finanzaus-
gleichs zur „Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im 
Bundesgebiet“ Art 72 II GG, auch Art 106 Abs. 2, Ziffer 2 GG). 

Kreditfinanziert sind derartige einmalige Strukturanpassungen 
nur möglich, wenn der Bund oder die Länder eine entspre-
chende Notlage feststellen (Art. 109, 115 GG). 

c. Konjunkturbedingte Defizite 

„Bei einer von der Normallage abweichenden konjunkturellen 
Entwicklung“ (Art 115 II GG) sind Ausnahmen zulässig, die in 
den Ländern rechtlich geregelt werden müssen. Somit dürfte 
schon zeitnah eine Diskussion beginnen, ob eine Abweichung 
von der konjunkturellen Normallage vorliegt oder nicht (s.u.).6 

 

Abb. 3: Deutschland: Entwicklung der Steuereinnahmen (bis 
1990 Westdeutschland, Quelle: StBA) 

 

 

3. Stabilitätspolitik: Haushaltsdefizit und Konjunktur 

Die Fiskalpolitik ist neben der Geldpolitik das wirkmächtigste 
Instrument zur kurzfristigen Beeinflussung der makroökono-
mischen Entwicklung von Volkswirtschaften. Diese im Rahmen 
der globalen Finanzmarktkrise seit 2008 wieder in das Zent-
rum der wirtschaftspolitischen Debatte gerückte Bedeutung 
wurde in Deutschland durch die Einführung der Schulden-
bremse 2009 gefesselt. 

In der Diskussion der Schuldenbremse spielte die intergenera-
tive Belastung und die abnehmende Handlungsfähigkeit des 

unterschiedlicher Finanzkraft auch die unzureichenden Planungskapazitäten 
der Kommunen und die Kapazitätsengpässe im Bausektor. 
5 Vgl. BMF (2015), S. 17. Hier auch die Kritik an dieser Regel. 
6 Anmerkung: Angesichts stark verflochtener internationaler Märkte macht 
eine nationale oder gar regionale Konjunkturpolitik wenig Sinn. 
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Staates durch Zins- und Tilgungslasten eine wichtige Rolle.7 In 
der Euro-Krise (ab 2011) wurde die Gefahr einer (zu) hohen 
Abhängigkeit der Staatsfinanzierung durch die Kapitalmärkte 
(bei fehlender Währungsautonomie) deutlich. Entgegenge-
setzt agierende Geld- und Fiskalpolitik sowie die seinerzeitige 
Infragestellung der Dauerhaftigkeit des Euro in den Mitglied-
staaten führte zur Schuldenkrise in Südeuropa. Die folgende, 
hoch umstrittene Austeritätspolitik verursachte eine Schrump-
fung des BIP und hohe Arbeitslosigkeit.  

Die fiskalpolitische Intervention zur Abwendung eines Ab-
schwungs oder von Unterbeschäftigung ist neben einer offen-
siven Geldpolitik die klassische Antikrisenpolitik nach Keynes. 

Im Krisenfall, bei depressiven Erwartungen der Unternehmen, 
geht die Investitionsneigung zurück, ohne dass die Sparnei-
gung der Haushalte in gleicher Weise rückläufig ist. Der Rück-
gang der effektiven Nachfrage (Unterinvestition, Unterkon-
sumtion oder Überersparnis) löst eine Anpassungsrezession 
aus, die zu einer Schrumpfung des BIP mit Arbeitslosigkeit und 
wohlfahrtsbedingter Rückführung der Ersparnis führt.8 

Alternativ hierzu kann dieser Krisenzyklus durch eine Mobili-
sierung staatlicher Nachfrage durchbrochen werden. Das war 
die Kernlehre von Keynes aus den Erfahrungen der Great De-
pression der 30er Jahre. Die Fiskalpolitik tat seinerzeit oftmals 
das Gegenteil und verschärfte durch Austeritätspolitik die 
Krise. In Südeuropa beging man nach 2010 in Ermangelung ei-
ner funktionsfähigen EU-Fiskalpolitik ganz ähnliche Fehler.9 

Nach 1945 war diese wichtige Erkenntnis der makroökonomi-
schen Stabilisierungspolitik in einem notwendig zyklischen Ka-
pitalismus „common sense“. Die Stabilitätsziele als wirt-
schaftspolitische Selbstverpflichtung in Deutschland formulie-
ren sich im sogenannten magischen Viereck (Gleichgewicht 
zwischen Inflation, Beschäftigung, Außenwirtschaft und 
Wachstum).10 

In kritischer Reflektion zu dieser verschuldungsbasierten „Glo-
balsteuerung“ („deficit spending“) steht die Diskussion um 
eine nur einseitige Verschuldungspolitik in der Krise, bei feh-
lender Entschuldung im Aufschwung. 

Im Gegensatz zur „schwäbischen Hausfrau“ beeinflusst der 
Staatshaushalt mit seinen fiskalischen Handlungen die Basis 
seiner Existenz. Spart der Staat zu viel, geht dies zu Lasten von 
Wachstum und Steuereinnahmen. Die Staatsschulden können 
trotz bzw. wegen der Sparanstrengungen weiter ansteigen. 

Mit seiner Größe agiert der Staatssektor immer als Makro-Ak-
teur und seine Rolle als Sparer oder Schuldner hat wesentli-
chen Einfluss auf Wachstum, Zins sowie Leistungsbilanzsaldo 
und damit auch auf Beschäftigung, Inflation und Wechselkurs. 

Zudem, neben der Deckung von Staatsausgaben bieten 
Schuldtitel des Staates privaten Sparern sichere Sparformen 
(„keiner mag Staatsschulden, aber alle wollen Bundesanleihen 

 
7 Vgl. Begründung des Gesetzes zur Schuldenbremse (Gesetz zur Änderung 
des Grundgesetzes (Artikel 91c, 91d, 104b, 109, 109a, 115, 143d), BT-Drucksa-
che 16/12410 vom 24.03.2009), z.B. S. 6 

kaufen“). Bundesanleihen können auch nur bei hinreichender 
Menge ihre Benchmark-Rolle am Anleihemarkt wahrnehmen 
und erst damit als hochliquide und sichere Anlageinstrumente 
bereitstehen. Diese sind regulativ wichtig für Banken und Ver-
sicherungen. 

Die deutschen Schulden stiegen seit 1973 in Wellen an (Abb. 
1), mit 

- den Ölpreiskrisen ab 1973, 
- der Finanzierung der deutschen Einheit ab 1990, 
- der Umsetzung der Reformen nach 1998 (Steuersenkungen, 

Kürzungen der Sozialausgaben) und 
- der globalen Finanzkrise ab 2009. 

Die mit der Einführung des Euro von Deutschland verordneten 
Verschuldungsgrenzen wurden 2001 ff. von der deutschen Re-
gierung selber gerissen. Es wuchs der Wunsch nach einer Be-
grenzung der Staatsverschuldung. Dies mündete in der Schul-
denbremse. Diese Selbstbegrenzung der Fiskalpolitik wurde 
aber immer auch kritisch gesehen. Allein die Veränderungen 
der finanzpolitischen Rahmenbedingungen seit der Einführung 
der Schuldenbremse (2009) mit Finanzkrise, Nullzinsen und 
Eurokrise zeigen wie wenig vorhersehbar die wirtschaftliche 
und politische Dynamik ist. Eine rigorose Finanzverfassung ist 
daher realitätsfremd. 

 

4. Die Schuldenbremse – Funktionsweise und Spielräume 

Art 115 GG 

(2) Einnahmen und Ausgaben sind grundsätzlich ohne Einnahmen aus 
Krediten auszugleichen. Diesem Grundsatz ist entsprochen, wenn die 
Einnahmen aus Krediten 0,35 vom Hundert im Verhältnis zum nomina-
len Bruttoinlandsprodukt nicht überschreiten. Zusätzlich sind bei einer 
von der Normallage abweichenden konjunkturellen Entwicklung die 
Auswirkungen auf den Haushalt im Auf- und Abschwung symmetrisch 
zu berücksichtigen. Abweichungen der tatsächlichen Kreditaufnahme 
von der nach den Sätzen 1 bis 3 zulässigen Kreditobergrenze werden 
auf einem Kontrollkonto erfasst; Belastungen, die den Schwellenwert 
von 1,5 vom Hundert im Verhältnis zum nominalen Bruttoinlandspro-
dukt überschreiten, sind konjunkturgerecht zurückzuführen. Näheres, 
insbesondere die Bereinigung der Einnahmen und Ausgaben um finan-
zielle Transaktionen und das Verfahren zur Berechnung der Obergrenze 
der jährlichen Nettokreditaufnahme unter Berücksichtigung der kon-
junkturellen Entwicklung auf der Grundlage eines Konjunkturbereini-
gungsverfahrens sowie die Kontrolle und den Ausgleich von Abwei-
chungen der tatsächlichen Kreditaufnahme von der Regelgrenze, regelt 
ein Bundesgesetz. Im Falle von Naturkatastrophen oder außergewöhn-
lichen Notsituationen, die sich der Kontrolle des Staates entziehen und 
die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigen, können diese Kre-
ditobergrenzen auf Grund eines Beschlusses der Mehrheit der Mitglie-
der des Bundestages überschritten werden. Der Beschluss ist mit einem 
Tilgungsplan zu verbinden. Die Rückführung der nach Satz 6 aufgenom-
menen Kredite hat binnen eines angemessenen Zeitraumes zu erfolgen. 

Die Schuldenbremse lässt auf Bundesebene eine strukturelle 
jährliche Neuverschuldung in Höhe von 0,35% des BIP zu (der-
zeit knapp 12 Mrd EUR). 

8 „Daher müssen der Kapitalbestand und das Beschäftigungsvolumen 
schrumpfen, bis die Bevölkerung so verarmt ist, dass die Gesamtersparnisse 
auf null fallen“. (Keynes, S. 184).  
9 Zur falschen Anpassungspolitik für Griechenland vgl. Blanchard (2013)  
10 Vgl. § 2 Sachverständigenratsgesetz von 1963, §1 Stabilitätsgesetz von 1967 
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Zudem akzeptiert die Schuldenbremse Ausnahmen (Konjunk-
tur, Notsituationen), die grundsätzlich die fiskalische Stabilisie-
rungsfunktion von Staatsausgaben anerkennen. 

a. Konjunktur 
- Konjunkturkomponente (§5 Art 115 Gesetz) 

Die Konjunkturkomponente ist symmetrisch anzulegen. D.h. 
im Abschwung erhöht sich stabilitätspolitisch der Verschul-
dungsspielraum. Im zyklisch folgenden Aufschwung ist dieser 
Schuldenaufbau aber wieder zurückzuführen.  

Hierzu wird einerseits eine zyklische Komponente erfasst. 
Diese ist definiert als die Abweichung des (erwarteten) 
Wachstums vom Potentialpfad. Damit werden die automati-
schen Stabilisatoren zugelassen, die einen prozyklischen Nach-
frageausfall im Abschwung verhindern sollen, z.B. steigende 
Sozialausgaben.11 

Bei einer Produktionslücke von 1,0 Prozent des BIP (ca. 34 
Mrd EUR) wirkt dieser Wachstumsrückgang mit 0,55 Prozent 
des BIP auf die Staatseinnahmen (sog. Budgetsemielastizitä-
ten), die dann als Konjunkturkomponente als zusätzliche, kon-
junkturbedingte Verschuldung zulässig sind (Bund 0,203, Län-
der 0,138).12 

Beispiel: 

Im Jahr der Finanzkrise 2009 betrug die Produktionslücke 

119,2 Mrd EUR (4,6% des potentiellen BIP (2009)). Damit 
wäre eine gesamtstaatliche Verschuldung von 65,5 Mrd EUR 

(55% von 119,2; 2,5% des pot. BIP (2009)). Der Bund hätte 24 
Mrd EUR zusätzliche Nettoschulden aufnehmen können 
(20,3% von 119,2). Diese Verschuldungen wären als Konjunk-
turkomponente zulässig gewesen.13 

Ohne die Extremwerte der deutschen Einheit und der Finanz-
krise schwanken die Abweichungen vom Potentialpfad zwi-
schen ca. +/-2%. 

- Kontrollkonto (§7 Art 115-Gesetz) 

Auch ein über die Konjunkturkomponente hinausgehender ex-
pansiver Impuls zur Mobilisierung zusätzlicher Nachfrage zur 
Brechung einer Abwärtsspirale ist zulässig. Dieser ist auf ei-
nem Kontrollkonto zu erfassen. Dieses soll 1,5% des BIP (der-
zeit ca. 51 Mrd EUR) nicht überschreiten. Der Saldo des Kon-
trollkontos ist konjunkturgerecht zurückzuführen. Ab einem 
Saldo von 1% des BIP begrenzt dieser Saldo die Kreditermäch-
tigung des Folgejahres, vermindert diesen aber maximal um 
0,35% des BIP, wenn die Produktionslücke kleiner wird. 

Die Schuldenbremse setzt damit auf eine nominelle Neuver-
schuldung von Null über den Konjunkturzyklus hinweg. Was 
im Abschwung an zusätzlicher Verschuldung erlaubt war, soll 
im Aufschwung wieder abgebaut werden. Damit werden die 
Schuldenquoten rückläufig sein. Der Stabilitäts- und 

 
11 Vgl. BMF (2015), S. 14 
12 Vgl. BMF (2015), S. 14, Nds. Finanzministerium, BMF, Gesamtwirtschaftli-
ches Produktionspotenzial und Konjunkturkomponente 
13 Finanzkrise und Deutsche Einheit werden vom Bundesgesetzgeber als fi-
nanzpolitische Notsituation gewertet, vgl. Bundestag (2009), S. 11. 
14 Gleichwohl zielt die Verschärfung der EU-Verschuldungsbremse seit 2012 
auch auf ein strukturelles Defizit von 0,5% des BIP. 

Wachstumspakt der EU knüpft hier flexibler an die Einhaltung 
relativer Größen an.14 

b. Naturkatastrophen oder außergewöhnliche Notsituatio-
nen (§6 Art 115-Gesetz) 

Im Falle einer außerordentlichen Situation (z.B. die Finanz-
marktkrise, Deutsche Einheit), die mit einer absoluten Mehr-
heit der Stimmen des Bundestags festgestellt werden muss, 
sind unbegrenzte Verschuldungsspielräume gegeben. Es muss 
lediglich ein Tilgungsplan zum Abbau dieser außerordentli-
chen Kreditaufnahme vorgelegt werden. Der Abbau der Ver-
schuldung erfolgt in einem „angemessenen Zeitraum“. 

c. Fazit 

Die Schuldenbremse gewährt in der Bundesregelung teilweise 
erhebliche Spielräume zur konjunktur- und krisenangemesse-
nen Reaktion der Finanzpolitik. 

 

5. Ausgangslage heute 

Eine der Lehren der Finanzkrise von 2008 ist, die Zukunft ist 
ungewiss. Und überraschende oder ungewollte Veränderun-
gen erfordern immer wieder politische Antworten, z.B. Ret-
tung der Sparer, der Banken und der Konjunktur durch den 
Staat. Das Defizit in Niedersachsen sprang 2009 von geplanten 
250 Mio Euro auf 2,3 Mrd Euro!15 

 

Abb. 4: Deutschland: Investitionsquoten (Investitionsausgaben 

in % der Gesamtausgaben, mit Kommunen, Quelle: BMF) 

 

 

Trotz außerordentlich guter Konjunktur mit stark steigenden 
Steuereinnahmen und relativ sinkenden Sozialausgaben gin-
gen die Investitionsquoten der Länder und Kommunen von 
2009 bis 2017 zurück (Abb. 4).16 Dies dürfte wesentlich auch 
auf die Rückführung der Haushaltdefizite zurückzuführen sein, 
die seit 2009 sinken. Seit 2013 sind die Länderhaushalte im 

15 Himpele (2010), S. 84 
16 Niedersachsen hat seit längerem die niedrigste Investitionsquote der Flä-
chenländer. Die Quote aller Länder sank von 14,8% (2009) auf 10,9% (2017). 
Absolut stagnierten die nominal investierten Pro-Kopf-Investitionen der Län-
der und Kommunen bei ca. 640 EUR/Einwohner. Regional ist die Reaktion 
sehr unterschiedlich (vgl. BMF (2019a/b). Weiteres s.u. 
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Durchschnitt ausgeglichen. Die Gesamtverschuldung in Nie-
dersachsen fällt seit 2015. Damit wird deutlich, dass die Haus-
haltskonsolidierung gerade in struktur- und finanzschwachen 
Räumen, bei niedriger Einnahmeautonomie und hohen Gra-
den an (sozialpolitischen und personalen) Rechtsverpflichtun-
gen rasch zulasten der Investitionen und auch eigener landes-
politischer Initiativen gehen (müssen). Bayern konnte dagegen 
in den letzten Jahren Verschuldung abbauen und die öffentli-
chen Investitionen ausbauen. Politikbeschränkungen durch 
die Schuldenbremse sollten vor diesem Hintergrund in Nieder-
sachsen besonders vorsichtig bewertet werden. 

 

Abb. 5: Deutschland: Öffentliche Nettoanlageinvestitionen (in 
% des BIP, nominal, Quelle: StBA) 

 

 

Die deutsche Schuldenbremse ist eine politische Selbstent-
machtung von Parlament und Regierung. Dies ist umso unver-
ständlicher, als die deutschen und europäischen Erfahrungen 
in und seit der Finanzkrise 2008 die Bedeutung einer hand-
lungsfähigen Finanzpolitik wieder offenbar gemacht haben. 
Staatsschulden sind nicht per se gut oder schlecht, sondern 
müssen immer im Kontext betrachtet werden. 

Der Tenor der Umsetzung der Schuldenbremse vor allem in 
der ökonomischen Begleitung z.B. durch die Deutsche Bundes-
bank zeigt eine unpolitische, d.h. verwaltungstechnische Her-
angehensweise. Finanzpolitik möge weitestgehend regelba-
siert und frei von politischen Beeinflussungen vonstattenge-
hen.17 Dieser Politik-skeptische Ansatz lehnt interventionisti-
sche, auch ad hoc-Reaktionen der Finanzpolitik ab. Die politi-
sche Realität ist aber anders. Sie erfordert auch und vor allem 
eine finanzpolitische Reaktionsfähigkeit zur Behebung sozia-
ler, wirtschaftlicher oder sonstiger Problemlagen. 

 
17 Vgl. DBB (2019), Stabilitätsrat (2018) 
18 Zur überproportionalen Herausforderung der deutschen Wirtschaft durch 
die Digitalisierung OECD (2019) 
19 Das BIP je Erwerbstätigen lag in Niedersachsen 2018 strukturbedingt 5% un-
ter dem Bundesdurchschnitt. Es ist nach Schleswig-Holstein der niedrigste 
Wert der alten Bundesländer und liegt 11 bzw. 12% unter den Werten von Ba-
den-Württemberg bzw. Bayern. (Quelle: VGR der Länder) 
20 Die Investitionsquoten (Investitionsausgaben des Landes (mit Kommunen) 
in % der Gesamtausgaben) der deutschen Bundesländer fallen tendenziell seit 
der Finanzkrise 2009. Seit 2008 liegt die niedersächsische Investitionsquote im 

Die Entscheidung über die Verwendung von Finanzmitteln ist 
entscheidend zur Umsetzung von Politik. Und das Budgetrecht 
ist eines der wichtigsten Einflussmittel des Parlaments. Staats-
verschuldung vergrößert den politischen Handlungsspielraum. 
Hat aber natürlich auch einen Preis. 

 

6. Strukturpolitische Herausforderungen in Niedersachsen 

Die deutsche Konjunktur schwächt sich 2019 spürbar ab. Dies 
wird negative Auswirkungen auf die Steuereinnahmen haben 
und bereits im Haushalt 2020 zu Anpassungen bei den Ausga-
ben/Investitionen führen. Die freien Verfügungsspitzen im nie-
dersächsischen Landeshaushalt sind klein und schrumpfen im 
Abschwung sehr schnell. 

Niedersachsen steht zudem vor demografischen Anpassungen 
(Sozialversicherung, Zuwanderung, Beamtenpensionen). 

Industriepolitisch wird für Niedersachsen die Energiewende, 
die Digitalisierung18 und insbesondere die E-Mobilität abseh-
bare Herausforderungen für Infrastruktur (Leitungsausbau, 
Power to Gas, …) und Konversion (Energiewirtschaft, Automo-
bilindustrie [Um- und Abbau von Beschäftigung]) bringen. Im 
Vergleich zu den Automobilclustern in Bayern, Baden-Würt-
temberg ist Niedersachsen industriell deutlich weniger diversi-
fiziert und daher voraussichtlich mit größeren Anpassungs-
problemen konfrontiert.19 

Die öffentlichen Investitionen pro Kopf sind in Niedersachsen 
(inkl. Kommunen) niedrig, insbesondere im Vergleich zu Süd-
deutschland und schwächen damit das Wachstumspotential 
für die Zukunft.20 Das Süd-Nord-Gefälle in Pro-Kopf-Einkom-
men, Steuerkraft und öffentlichen Infrastrukturen dürfte sich 
damit verfestigen und weiter vertiefen.21 

 

7. Investitionsbremse in Niedersachsen 

Die Schuldenbremse ist Fakt. Hier und heute geht es nur noch 
um die Umsetzung für Niedersachsen. Grundsätzlich sollte die 
niedersächsische Politik sich davon leiten lassen, sich mög-
lichst große Handlungsfreiheit in der Finanzpolitik zu erhalten. 
Der Finanzminister sieht dies der Natur der Sache folgend oft 
etwas restriktiver als Fachminister und Regierungsfraktionen. 

Die Umsetzung der Schuldenbremse gem. Art. 109 und 115 
GG in Landesrecht ist bis Ende 2019 umzusetzen. Die Form der 
Umsetzung ist gestaltbar. Im Minimum kann in der Landes-
haushaltsordnung auf die Beachtung des Grundgesetzes Art 
109/115 verwiesen werden. Die Nutzung der lt. GG zulässigen 

unteren Drittel der Flächenländer. Auch der absolut investierte Betrag pro 
Einwohner liegt seit 2008 in unteren Drittel. Er liegt damit ca. 50% unter Bay-
ern und ca. 40% unter Baden-Württemberg (jahresdurchschnittlich 2008-2017 
NI: 477 EUR/Einwohner, BY: 936, BW: 756). Der Abstand zum Durchschnitt der 
Flächenländer nimmt seit 2012 zu. Dieser Trend hat sich nach ersten Zahlen 
2018 fortgesetzt. (vgl. BMF (2019b) S. 28/29, BMF (2019a) 
21 Dies gilt auch für die Kommunen. Die niedersächsischen Anstrengungen zur 
Entschuldung der Kommunen haben in den letzten Jahren zwar viel Geld ge-
kostet, aber kaum etwas an deren Strukturschwächen geändert. 
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Verschuldungsausnahmetatbestände (konjunkturelle und an-
dere Notlagen) erfordern aber eine landesrechtliche Regelung. 

Überwiegend wurden in den Ländern hierzu Verfassungsnor-
men beschlossen. NRW hat dies aber lediglich in der Landes-
haushaltsordnung umgesetzt, ohne die Verfassung zu bemü-
hen. Im Verhältnis dazu bindet sich Niedersachsen stärker als 
der Bund und andere Bundesländer. 

In der weiteren Umsetzung des Gesetzes über die Schulden-
bremse in Niedersachsen sind u.E. drei Aspekte korrekturbe-
dürftig (Entwurf eines Gesetzes über die Schuldenbremse in 
Niedersachsen, 19.03.2019 (Drucksache 18/3258)): 

a) Die Zwei-Drittel-Mehrheit zur Feststellung von „außerge-
wöhnlichen Notsituationen“ (Artikel 1 Änderung der Nie-
dersächsischen Verfassung, Art. 71 Abs. IV Satz 1 und Arti-
kel 2 Änderung der Niedersächsischen Landeshaushalts-
ordnung, §18c Ausnahmesituationen) und 

b) Artikel 2 Änderung der Niedersächsischen Landeshaus-
haltsordnung, §18d Kontrollkonto: „1Bei negativem Saldo 
ist auf einen Ausgleich des Kontrollkontos hinzuwirken. 
2Dieser soll in gleich großen Schritten innerhalb von zwei 
Haushaltsjahren beginnend mit dem Haushaltsjahr erreicht 
werden, das auf die Feststellung des negativen Saldos 
folgt.“ (§18d Kontrollkonto, Abs. 2, Niedersächsischen Lan-
deshaushaltsordnung) 

c) In der Begründung zu Art. 71 Abs. 2 (S. 15 des Gesetzent-
wurfs vom 19.03.2019) soll eine zulässige Kreditaufnahme 
von „Dritten mit eigener Rechtspersönlichkeit“ im „Einzel-
fall“ als Kreditaufnahme des Kernhaushalts gewertet wer-
den können. 

Zu a) Eine Zweidrittelmehrheit ist vom Bundesgesetzgeber 
nicht gefordert und wird nur von wenigen Bundesländern ein-
gesetzt (Hamburg, Hessen, Sachsen, Schleswig-Holstein)22. Ei-
nige Bundesländer sehen eine einfache oder absolute Mehr-
heit im Parlament vor (Baden-Württemberg, Bremen, Nord-
rhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Thüringen) oder haben 
nichts festgelegt (Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Sach-
sen-Anhalt). 

Angesichts immer schwieriger werdender Mehrheitsverhält-
nisse im Parlament sollten die Hürden für eine handlungsfä-
hige Regierung und ein beschlussfähiges Parlament nicht un-
nötig hoch angesetzt werden. 

Zu b) Der Bundesgesetzgeber legt für den Abbau eines negati-
ven Saldos auf dem Kontrollkonto keinen Zeitraum fest. Auch 
legt er einen Schwellenwert fest, ab dem der Negativsaldo ab-
gebaut werden soll (1,5% des BIP, vgl. Art. 115, Abs. 2 GG, §7 
Art. 115-Gesetz). 

Es ist nicht nachvollziehbar, warum des Land sich hier größe-
ren Restriktionen unterwerfen sollte. Der Anpassungszeitplan 
sollte daher zeitoffen formuliert werden. 

 
22 Vgl. DBB (2011), S. 44-47  
23 Vgl. Bundestag, S. 7; DBB (2018a); StBA (2018) 
24 Vgl. BMF (2015), S. 21 
25 Vhl. Die Zeit vom 02.05.2019 
26 Vgl. BMF (2015), S. 14, Trochowski (et al.) 

Zu c) Dieser Passus der Erläuterung hat keinen Bezug zu Art. 
71 Abs. 2 und ist recht unbestimmt. Er sollte gestrichen wer-
den, da er nur zu Streitigkeiten einlädt. Zudem schränkt er lan-
despolitische Handlungsspielräume ein, ohne dass der Bun-
desgesetzgeber dies für sich selbst so restriktiv regelt. 

 

8. Ergänzende Anmerkungen 
a) Möglichkeiten erweiterter Finanzierung 

Mit der Schuldenbremse und auch im Rahmen des Stabilitäts- 
und Wachstumspakts der EU wurden die Regularien zur Erfas-
sung der staatlichen Ausgaben auch durch Schattenhaushalte 
immer engmaschiger. Sondervermögen (Fonds u.a.) und sog. 
Extrahaushalte sind in die Ausgaben- und Einnahmepositionen 
der Staatshaushalte einzubeziehen.23 Der Gestaltungsspiel-
raum ist kleiner geworden, aber nicht verschwunden. 

Spielräume ergeben sich auf der Ebene von ÖPP’s mit zeitli-
cher Differenz von Projekterstellung und öffentlicher Haus-
haltsbelastung24 sowie ÖÖP’s mit kreditfinanziertem Beteili-
gungserwerb (sog. Finanztransaktionen).25 Auch das Konjunk-
turbereinigungsverfahren könnte weiteren Raum bieten.26  

b) Stabilitätsrat 

Es ist absehbar, dass der mit der Schuldenbremse geschaffene 
Stabilitätsrat zur Überwachung der Haushalte von Bund und 
Ländern weitere Standardisierungen zur Haushaltsüberwa-
chung fordert und auch durchsetzen wird. Dies wird die Hand-
lungsfreiheit der Landesfinanzpolitik weiter einschränken.27 In 
diesem Zusammenhang ist auch ein weiterer Machtzuwachs 
der Finanzminister innerhalb der Regierungen absehbar. 

c) Mehr Politik braucht höhere Steuern 

Ohne Verschuldungsoption müssen politische Initiativen (in-
vestiv: Infrastruktur, konsumtiv: Bildung, Gesundheit, Pflege, 
Soziales) steuerfinanziert werden. Angesichts der geringen 
Steuerautonomie der Bundesländer (90% der Landeseinnah-
men sind Gemeinschaftssteuern28) und der relativen Finanz-
schwäche Niedersachsens kommt die Landespolitik unter 
Druck. Damit gilt es den Gestaltungsspielraum des Landes in 
der Umsetzung der Schuldenbremse offen zu halten. 

d) Finanzbremse überdenken 

Jenseits des hier im Rahmen geltenden Rechts diskutierten 
Sachverhalts ist, auch vor dem Hintergrund der Weiterent-
wicklung der EU, die Zweckmäßigkeit der Schuldenbremse zu 
diskutieren. Die Abschaffung dürfte angesichts einer notwen-
digen, verfassungsändernden Zweidrittelmehrheit schwierig 

27 Vgl. Stabilitätsrat (2018), DBB (2019), Die Bundesbank listet eine ganze Seite 
von Indikatoren auf, die zukünftig zur Haushaltsüberwachung erhoben wer-
den sollen. DBB (2018a), S. 34-36. Vgl. die Anmerkungen von Kollatz, in: Taz 
28 Vgl. DBB (2018b), S. 18 
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sein. Umso wichtiger ist eine Öffnung in der Umsetzung (z.B. 
wieder mehr Spielraum für öffentliche Investitionen).29 

e) Konsequenzen für die langfristigen Zinsen 

Auf die saldenmechanischen Wirkungen dieser harten, makro-
ökonomischen Restriktion sei hier nur verwiesen. Der derzei-
tige Ersparnisüberhang (S>I) dürfte längerfristig Bestand ha-
ben, mit der Konsequenz von Leistungsbilanzüberschüssen, 
steigenden außenwirtschaftlichen Finanzungleichgewichten 
und niedrigen Langfristzinsen. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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